
Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der stillschweigenden Entscheidung der Kommis
sion, ein Viertel der vom Kläger im Rahmen der Rechtssache 
F-56/09, Marcuccio/Kommission, aufgewandten Kosten, die zu 
zahlen sie durch Urteil vom 9. Juni 2010 verurteilt wurde, nicht 
zu erstatten 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die von der Kommission erlassene oder jedenfalls auf sie 
zurückführbare Entscheidung aufzuheben, mit der sein im 
Antrag vom 4. Januar 2011 enthaltenes Begehren abgelehnt 
wurde, in welcher Form auch immer diese Ablehnung zum 
Ausdruck kam und gleichgültig, ob diese Ablehnung einen 
Teil des Antrags oder den gesamten Antrag betrifft; 

— soweit erforderlich, die in welcher Form auch immer getrof
fene Entscheidung aufzuheben, mit der die von ihm einge
reichte Beschwerde vom 20. Juli 2011 gegen die seinen 
Antrag vom 4. Januar 2011 ablehnende Entscheidung zu
rückgewiesen wurde; 

— soweit erforderlich, festzustellen, dass die Kommission auch 
durch ihr Unterlassen, zu dem Antrag vom 4. Januar 2011 
Stellung zu nehmen, es rechtswidrig unterlassen hat, die sich 
aus dem Urteil des Gerichts vom 9. Juni 2010 in der Rechts
sache F-56/09, Marcuccio/Kommission, ergebenden Maß
nahmen, und zwar die nach Nr. 4 des Tenors dieses Urteils, 
zu ergreifen; 

— die Kommission zu verurteilen, an ihn den Betrag von 
3 174,87 Euro zu zahlen, zuzüglich — sofern und soweit 
er nicht gezahlt wird — Zinsen in Höhe von jährlich 10 % 
mit jährlicher Kapitalisierung, von morgen an bis zu dem 
Tag, an dem die vorstehend genannte Zahlung geleistet wird; 

— die Kommission zu verurteilen, an ihn den Betrag von 10,00 
Euro je Tag ab morgen und ad infinitum für jeden weiteren 
Tag zu zahlen, an dem das Unterlassen seitens der Kommis
sion hinsichtlich der Zahlung des genannten Betrags von 
3 174,87 Euro an ihn oder zumindest hinsichtlich einer 
ausdrücklichen Stellungnahme zu dem Antrag vom 4. Ja
nuar 2011 andauert, wobei dieser Betrag von 10,00 Euro 
nach Ablauf desselben Tages zu zahlen ist, zuzüglich — 
sofern oder soweit dies nicht geschieht — Zinsen in Höhe 
von jährlich 10 % mit jährlicher Kapitalisierung ab dem Tag, 
der auf den Tag folgt, an dem die vorstehend genannte 
Zahlung hätte geleistet werden müssen, und bis zu dem 
Tag, an dem die Zahlung geleistet wird; 

— der Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 14. März 2012 — ZZ/GEREK 

(Rechtssache F-35/12) 

(2012/C 138/87) 

Verfahrenssprache: Französisch 
Parteien 

Kläger: ZZ (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte D. Abreu Cal
das, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis und É. Marchal) 

Beklagter: Gremium Europäischer Regulierungsstellen für elektro
nische Kommunikation 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung, im Anschluss an die ärztliche 
Einstellungsuntersuchung des Klägers eine medizinische Vor
behaltsbestimmung ab Dienstantritt auf ihn anzuwenden, und 
der Entscheidung, mit der seine Beschwerde zurückgewiesen 
worden ist 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— die Entscheidung über die Zurückweisung seiner Beschwerde 
gegen die Entscheidung aufzuheben, auf ihn ab Diensteintritt 
eine medizinische Vorbehaltsbestimmung anzuwenden; 

— soweit erforderlich, die Entscheidung aufzuheben, auf ihn ab 
Diensteintritt eine medizinische Vorbehaltsbestimmung an
zuwenden; 

— dem GEREK die Kosten aufzuerlegen. 

Klage, eingereicht am 19. März 2012 — ZZ/FRA 

(Rechtssache F-38/12) 

(2012/C 138/88) 

Verfahrenssprache: Englisch 
Parteien 

Klägerin: ZZ (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältinnen L. Levi 
und M. Vandenbussche) 

Beklagte: Agentur der Europäischen Union für Grundrechte 

Streitgegenstand und Beschreibung des Rechtsstreits 

Aufhebung der Entscheidung, den Vertrag der Klägerin nicht zu 
verlängern, und der Entscheidung, sie in eine andere Abteilung 
zu versetzen, sowie Ersatz des immateriellen und des materiellen 
Schadens
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